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(2) Die Bewährungszeit beginnt mit der Rechts
kraft der Entscheidung über die Strafaussetzung. Sie 
kann nachträglich bis auf das Mindestmaß verkürzt 
oder vor ihrem Ablauf bis auf das Höchstmaß ver
längert werden.

(3) Während der Bewährungszeit ruht die Verjäh
rung der Strafvollstreckung.

§ 24a
(1) Das Gericht kann dem Verurteilten Auflagen 

erteilen, die der Genugtuung für das begangene Un
recht dienen. Dabei dürfen an den Verurteilten keine 
unzumutbaren Anforderungen gestellt werden.

(2) Das Gericht kann dem Verurteilten auferlegen,
1. nach Kräften den durch die Tat verursachten 

Schaden wiedergutzumachen,

2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützi
gen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen oder

3. sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen.

(3) . . . (bei §§ 24a, 24b StGB West)

(4) Neben der Verurteilung auf Bewährung kann 
gemäß § 23 Absatz 2 auf Zusatzstrafen, insbesondere 
auf Geldstrafe, Aufenthaltsbeschränkung oder Tätig
keitsverbot, erkannt werden.

§35 \
Abschluß oder Widerruf der Bewährungszeit /

(2) Macht der Verurteilte während der Bewährungs
zeit besonders anerkennenswerte Fortschritte in sei
ner gesellschaftlichen und persönlichen Entwicklung 
und erfüllt er die ihm für die Bewährungszeit auf
erlegten Pflichten vorbildlich, kann das Gericht auf 
Antrag eines Kollektivs oder eines Bürgen oder nach 
Beratung mit dem Kollektiv, dem der Verurteilte an
gehört, nach Ablauf von mindestens einem Jahr den 
Rest der Bewährungszeit durch Beschluß erlassen. 
Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Um die erzieherische Wirksamkeit der Strafe 
zu gewährleisten, kann der Verurteilte für die Dauer 
der Bewährungszeit verpflichtet werden,

1. einen mit seiner Tat angerichteten Schaden auf 
Antrag des Geschädigten durch Schadensersatzleistung 
oder, mit Einverständnis des Geschädigten, durch 
eigene Arbeit wiedergutzumachen;

(3) Erbietet sich der Verurteilte zu angemessenen 
Leistungen, die der Genugtuung für das begangene 
Unrecht dienen, so sieht das Gericht in der Regel 
von Auflagen vorläufig ab, wenn die Erfüllung des 
Anerbietens zu erwarten ist.


